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Hey CDL, ja du hast recht, es wurde geschrieben, dass man heruntergestuft wird, wenn man
wechselt. Jemand schrieb aber auch, dass das davon abhängt, ob man selbst kündigt oder eine
Freigabeerklärung vorliegt. Hierzu würde ich gerne wissen, wo ich das nachlesen kann? (Ich
habe schon ein paar Mal mit mit einem Juristen aus meiner Gewerkschaft telefoniert, er konnte
mir hierzu nichts sagen). Ich sehe deutliche Nachteile als Planstelleninhaber und wünsche mir
wieder eine Stelle im Staatsdienst.

Du schreibst, ich kann mich für eine A14-Stelle direkt bewerben. Gibt es in anderen
Bundesländern die Möglichkeit, sich direkt für eine A14-Stelle zu bewerben? In NRW mache ich
die Feststellung, dass man sich nur für eine A14-Stelle bewerben kann, wenn man schon
Landesbeamter auf Lebenszeit ist (im Übrigen bestätigte mir das auch meine Gewerkschaft,
dass man erst in den Landesdienst wechseln muss, dann mind. 1 Jahr als Landesbeamter
arbeiten muss und mich erst dann für eine A14-Beförderungstelle bewerben kann).

Ich habe überdies gelesen, dass man bei erfolgreichem Wechsel in den Staatsdienst bei
Dienstunfähigkeit erst nach 5 Jahren Anspruch auf Ruhegehalt hätte. Das kann man auf der
Seite 30 in folgendem Dokument lesen: https://lehrernrw.de/wp-content/upl…chulen-2014.pdf

Verstehe ich das richtig?

Irgendwie gefällt mir das alles nicht so sehr...
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